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und Empfinden Gericht zu halten! — Es ist

unnörbig zu sagen, was dies für ein Tribunal
Ware?

Wenn aber unsere gewesenen Jnterimsre-
gcnren für solche und ähnliche Dinge nicht ver-
antwortlich seyn können: so sind st« es hinge-
gen für diejenigen ihrer Handlungen, die,
ohne Rücksicht auf diese oder jene Constitution,
nach den, in allen Verfassungen geltenden,
unveränderlichen Grundsätzen des Rechts
beurtheilbar sind.

Sie übernahmen das heilige Pflichtgeschäft,
in jenem schwierigen Zeitpunkt, die Volksbe-
bürfnisse nach bester Einsicht zu berathen und
gewissenhaft zu besorgen:

Haben sie, anstatt diese Pflicht gemeinnützig
zu erfüllen, eigennützig, habsüchtig, treulos
gehandelt; haben sie mit Gemeingütern heillos
gewirth''chaftek; die Noth der seufzenden Ar-
muth, anstatt zu erleichtern, noch hülfloser ge-
macht; Verunglückten den Schutz und Beistand
entzogen, den sie ihnen schuldig waren; durch
rasche Streiche eines blinden Uebermuths,
Stadt und Land in Verlust und Schaden ge-
stürzt; haben sie mit dem Beispiele frecher Lü-
verlichkeit, den Volkssitten, während ihres kur-

zen Regiments, mehr geschadet, als in dreimal
gedoppelter Zeit — keine Aufklärung wieder
gut machen kann: —

Sie übernahmen die heilige Pflicht der Rechts
»siege:

Haben Sie, anstatt derselben, best ihres
Wissens, Genüge zu leiste», gewaltthätig, un
gerecht, betrügiich gehandelt; waren ihre Rich-
ltrsprüche den Bestechungen feil; haben sie,

uncer dem fürchterlichen Titel von nöthigen
Maaßregeln einer Interimspolitik, Men-
scheu rech te, (die ätter sind, als der franzs
sische Codex,) frevelhaft verletzt: Kurz, haben
sie, als Iitterinisregeiuen, Verbrechen began-

gen, die unter jeder Verfassung die Gewalt-
habe-, wie sie immer heissen, vor der Welt
und Nachwelt schwärzen, und zu Pest U'.,d Gels-
sei des Volk.s machen, dessen Segen sie seyn

sollten: — so ist es unbegreiflich, daß man ge-

gen solche Fretel und Greuel, nicht Schutz und

Rettung gesucht hat, — schon ehe die Umstän-
de sich änderten, — bei derjenigen Macht,
die uns das Interim brachte, und deren Pro
ttktion die Interimsregierung einzig hielt:

bei ihr finden könnte? wohl werth gewesen.)
Aber auch jezt, nach erfolgtem Umschwung der
Dinge, — trete, wer Klagen dieser Art zu
führen hat, vor die nunmehrigen Richter, und
begründe sie! Kein Freund der Gerechtigkeit
wird behaupten, noch weniger wünschen, daß
Leute, die sich so verschuldet baben, von Ver-
antwortung und Strafe frei bleiben und hm-
rer dem Schirm eines Interim SichnlM
finden.

Haben dagegen die Interimsregenten, als
solche, ihre Pflicht gethan; hat sich im
keine Klage wide? sie erhoben, die nach den

allgemeingültigen Grundsätzen des Rechtes statt

fände: so ist schon der Beschluß, kraft dessen

sie, nach einem Präcognitionsverhör, ohne

weiters gefangen gesetzt, und dem Kantonsge-
richt übergeben wurden, so ist der noch st

»emilderte Arrest, womit sie nun behaftet sind,

so ist die Ungewißheit ihres Schicksals, pei^
gend für jedes unbefangene Gefühl; und wem

man gar noch den Codex der neuhelvetischen

Constitution, und die Dekrete der Republik zu

Hülfe nehmen wollte, um Staatsverbrecher aus

ihnen zu drehen: so wäre dies eins der env

ehrendesten Denkmale der Rechtsverlcyà
welches die Geschichte unsers Vaterlandes m

diesem tragischen Zeitraum auszuweisen
(Der Beschluß folgt.)

R a p i n a t
wie er war, ist, und seyn wirb-

Er macht dem Vater *) Ehr, der ihn gebohrt,
Kein Unkraut noch verdarb.

So war auch er zum Laster auserkohre» "
Er lebte, stahl, nud starb.

H Man weiß wohl, daß dieser Tat«
DiedSgott Merkur war. —

und
Sehr dringende Geschäfte auf der s nen,

eine Augeneutzüudung auf der andern
die ich mir durch den Anblik so vieler ^ ^
thaten des Rapmers zugezogen hatte, ^>e
ten es mir bisoahiu unmöglich, dieino
bekannt zu machen. Ich hasse so^
mit ftrt-g zu seyn, und das Publ-^.«^,
durch diese Verzögerung gar keinen

ßWäee es doch des Versuches, ob man Gehörileioen. S u t e r.


	Rapinat : wie er war, ist, und seyn wird

